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Stationierungsstaat eine Beratung durch, um die Inspek
tionstätigkeit, die in Artikel XI des Vertrages, dem Proto
koll über Inspektionen und dem vorliegenden Abkommen 
vorgesehen ist, zu koordinieren.

(2) Konsultationen zwischen der inspizierten Seite und 
dem Stationierungsstaat zur Erörterung von Fragen der Ver
wirklichung des vorliegenden Abkommens werden innerhalb 
von 5 Tagen abgehalten, nachdem die inspizierte Seite oder 
der Stationierungsstaat um die Durchführung solcher Kon
sultationen ersucht hat.

(3) Falls irgendeine Frage entsteht, die nach Meinung des 
Stationierungsstaates der unverzüglichen Klärung bedarf, 
kann sich der Stationierungsstaat mit dem Organ der inspi
zierten Seite in Verbindung set2en, das sich mit Fragen der 
Ankündigung von Inspektionen befaßt. Die inspizierte Seite 
bestätigt umgehend den Erhalt des Ersuchens und prüft un
verzüglich die aufgeworfene Frage.

(4) Wenn der Stationierungsstaat feststellt, daß ein In-' 
spektor oder ein Mitglied der Flugzeugbesatzung die Bedin
gungen verletzt hat, die die Durchführung von Inspektionen 
regeln, oder eine strafbare Handlung auf dessen Territorium 
begangen hat, -benachrichtigt der Stationierungsstaat davon 
die inspizierte Seite, die der inspizierenden Seite mitteilt, 
daß es erforderlich ist, diese Person vom Territorium des 
Stationierungsstaates abzuziehen.

(5) Die inspizierte Seite informiert den Stationierungsstaat, 
auf dessen Territorium die Inspektion stattfand, über die 
Beendigung der Inspektion und gibt auf Ersuchen des Sta- 
tiönierungsstaates Erläuterungen zur durchgefüh'rten Inspek
tion

(6) Wenn zum Artikel XI des Vertrages oder zum Proto
koll über Inspektionen eine Änderung vorgeschlagen wird, 
die unmittelbar die Rechte, Interessen oder Verpflichtungen 
der Stationierungsstaaten berührt, stimmt die inspizierte 
Seite dieser Änderung nicht ohne Einverständnis der Statio
nierungsstaaten zu.

Artikel VII 

Gültigkeitsdauer des Abkommens

Dieses-Abkommen bedarf der Bestätigung durch die Re
gierungen der Deutschen Demokratischen Republik, der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und der Tsche
choslowakischen Sozialistischen Republik in Übereinstim
mung mit den verfassungsmäßigen Verfahrensregeln dieser 
Staaten. Nach Abschluß dieser Verfahren tritt es gleichzeitig 
mit dem Vertrag in Kraft und bleibt solange in Kraft, wie 
auf dem Territorium der Stationierungsstaaten Inspektionen 
in Übereinstimmung mit dem yertrag und dem Protokoll 
über Inspektionen durchgeführt werden.

Ausgefertigt in Berlin am 11. Dezember 1987 in drei Exem
plaren, jedes in deutscher, russischer und tschechischer Spra
che, wobei alle Texte gleichermaßen verbindlich sind.

Für die Deutsche Für die Union der 
Demokratische Sozialistischen 
Republik Sowjetrepubliken

Oskar Fischer Eduard
Schewardnadse

Für die
Tschechoslowakische
Sozialistische
Republik
Bohuslav Chnoupek

Anlage

Bestimmungen über die Privilegien und Immunitäten der
Inspektoren und Mitglieder der Flugzeugbesatzungen

Zur effektiven Ausübung ihrer Funktionen werden den 
Inspektoren und Mitgliedern der Flugzeugbesatzungen zum 
Zwecke der Verwirklichung des Vertrages und nicht für ihre 
persönlichen Interessen die Privilegien und Immunitäten ge
währt, die in dieser Anlage aufgeführt sind. Die Privilegien 
und Immunitäten werden für den gesamten Zeitraum des 
Aufenthalts auf dem Territorium des Stationierungsstaates 
gewährt, in dem die Inspektion stattfindet.

1. Die Inspektoren und Mitglieder der Flugzeugbesatzun
gen genießen die gleiche Unverletzlichkeit wie Diploma
ten nach Artikel 29 der Wiener Konvention über diplo
matische Beziehungen vom 18. April 1961.

2. Die Papiere und die Korrespondenz der Inspektoren hnd 
Mitglieder einer Flugzeugbesatzung genießen Unverletz
lichkeit, wie dies in Artikel 30 der Wiener Konvention 
über diplomatische Beziehungen vorgesehen' ist. Das 
Flugzeug der Inspektionsgruppe ist ebenfalls unverletz
lich.

3. Die Inspektoren und Mitglieder der Flugzeugbesatzungen 
genießen die Immunitäten, die Diplomaten nach Arti
kel 31 Absätze 1, 2 und 3 der Wiener Konvention über 
diplomatische Beziehungen gewährt werden.
Auf Immunität von der Gerichtsbarkeit eines Inspektors 
oder Mitglieds der Flugzeugbesatzung kann die inspi
zierende Seite dahn verzichten, wenn ihrer Meinung 
nach die Immunität die Ausübung der Rechtsprechung' 
behindert und wenn auf sie verzichtet werden kann, 
ohne-daß die Verwirklichung der Vertragsbestimmungen 
beeinträchtigt wird.
Der Verzicht muß stets ausdrücklich erklärt werden.

4. Den Inspektoren und Mitgliedern der Flugzeugbesatzun
gen der inspizierenden Seite wird gestattet, in das Ter
ritorium des Stationierungsstaates, in dem sich der In
spektionsort befindet, ohne Entrichtung irgendwelcher 
Zollgebühren oder im Zusammenhang damit stehender 
Gebühren Gegenstände einzuführen, die zum persönli
chen Bedarf bestimmt sind, mit Ausnahme von Gegen
ständen, deren Ein- oder Ausfuhr durch Rechtsvorschrif
ten Untersagt ist oder durch Quarantänevorschriften ge
regelt wird.

5. Ein Inspektor oder Mitglied der Flugzeugbesatzung darf 
auf dem Territorium der inspizierten Seite oder der Sta
tionierungsstaaten keine berufliche oder kommerzielle 
Tätigkeit zum Zwecke der Erlangung persönlichen Vor
teils ausüben.

6. Bewegungen sowie Reisen der Inspektoren und Mitglie
der der Flugzeugbesatzungen erfolgen bei Notwendigkeit 
unter Teilnahme von Personen, die sie auch innerhalb 
des Landes begleiten, wie dies im Protokoll über In
spektionen vorgesehen ist.

7. Wenn der Stationierungsstaat der Ansicht ist, daß ein 
Mißbrauch der in dieser Anlage aufgeführten Privilegien 
und Immunitäten stattgefunden hat, erfolgen zwischen 
ihm und der inspizierten Seite Konsultationen, um fest
zustellen, ob ein solcher Mißbrauch stattgefunden hat, 
und, falls dies festgestellt wird, um die Wiederholung 
eines solchen Mißbrauchs zu verhindern.
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